
1 

Stand: 28.03.2019 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Ich nehme ausdrücklich zur Kenntnis, dass die im Vertragstext stehenden Vertragsbestimmungen, zwischen mir und Rollsrein– 
Selfstorage GmbH bzw. dessen befugten Vertreter, der zur Vertragsunterzeichnung autorisiert ist, ausdrücklich besprochen und 
ausgehandelt wurden und dass die Vertreter des Vermieters nicht berechtigt und ermächtigt sind, Zusagen zu machen und 
Verpflichtungen einzugehen, die über den Inhalt des von den Parteien unterzeichneten Vertragstextes hinausgehen bzw. von diesem 
abweichen. Durch die Abgabe solcher Zusagen überschreitet der Vertreter seine Vollmacht. 

1. Allgemeine Rechte des Mieters 

Der Mieter hat das Recht, das angemietete Abteil ausschließlich für Lagerzwecke in Übereinstimmung mit den nachstehenden 
Vertragsbedingungen des Vermieters zu nutzen. Dieses Recht gilt ab Mietbeginn bis zur Beendigung des Mietvertrages. 

2. Übernahme des Abteils 

2.1. Der Mieter hat das Abteil bei Übernahme zu kontrollieren und Schäden oder Verunreinigungen dem Vermieter unverzüglich zu 
melden. 

2.2. Der Mieter ist verpflichtet bei Mietvertragsende das Abteil im selben gereinigten und besenreinen Zustand, wie es übernommen 
wurde, zurückzugeben. Die Verwendung von Reinigungsmitteln zur Behebung von Verschmutzungen hat der Mieter vorab mit dem 
Vermieter abzustimmen. Der Vermieter darf seine Zustimmung nicht willkürlich verweigern. 

3. Zutritt zum Lagergelände und dem Lagerhaus 

3.1. Der Mieter hat während der Öffnungszeiten Zutritt zum Lagergelände und zu seinem Abteil. Der Vermieter behält sich vor, neben 
den allgemeinen Öffnungszeiten auch abteilspezifische Öffnungszeiten festzusetzen. Sämtliche Öffnungszeiten können ohne vorherige 
Ankündigung jederzeit geändert werden. Der Vermieter haftet nicht, wenn der Zutritt zum Gelände oder zum Abteil, etwa wegen eines 
technischen Gebrechens vorübergehend nicht möglich ist. Der Mieter ist nicht berechtigt, aus der vorübergehenden Unterbrechung 
der Versorgung des Abteils oder des Geländes mit Wasser, Strom etc Ansprüche welcher Art auch immer, insbesondere Schadenersatz 
oder Mietzinsminderungsansprüche, gegen den Vermieter geltend zu machen. 

3.2. Nur der Mieter oder eine schriftlich von ihm bevollmächtigte oder von ihm begleitete Person ist ermächtigt das Lagergelände zu 
betreten. Der Mieter kann eine derartige Bevollmächtigung jederzeit schriftlich widerrufen. In diesem Fall wird dem Mieter empfohlen, 
seinen Zugriffscode ändern zu lassen. Der Vermieter hat das Recht aber nicht die Pflicht, von jeder Person, die das Gelände betreten 
möchte, eine Legitimation zu verlangen und, falls keine geeignete Legitimation vorgewiesen werden kann, den Zutritt zu verweigern. 

3.3. Der Mieter ist verpflichtet, sein Abteil zu verschließen und während seiner Abwesenheit verschlossen zu halten. Der Vermieter ist 
nicht verpflichtet, ein nicht verschlossenes Abteil zu verschließen. 

3.4. Bei Gefahr in Verzug gestattet der Mieter dem Vermieter oder einer von ihm autorisierten Person jederzeit das Abteil zu öffnen 
und zu betreten. 

3.5. Der Mieter ist verpflichtet, dem Vermieter zu einem mindestens 7 Tage im Voraus angekündigten Termin Zutritt zum Abteil zu 
gestatten, wenn behördliche Inspektionen vorgeschrieben werden oder Instandhaltungsarbeiten und/oder andere Arbeiten notwendig 
sind, die die Sicherheit bzw. die Funktionsfähigkeit der Anlage sicherstellen sollen und/oder ein Zu-/Umbau der Anlage vorgenommen 
wird. Kommt der Mieter dieser Pflicht nicht rechtzeitig nach, hat der Vermieter das Recht, das Abteil ohne weitere Verständigung zu 
öffnen und zu betreten und, wenn nötig, gemäß Punkt 5.2 und 5.3 vorzugehen. 

3.6. Der Vermieter hat das Recht, das Abteil ohne vorherige Verständigung des Mieters zu öffnen, zu betreten, die eingelagerte Ware 
gem. Pkt. 5.2 und 5.3 zu verbringen und/oder die notwendigen Veranlassungen zu treffen. 

3.6.1. Falls der Vermieter begründet annehmen kann, dass das Abteil gem. Pkt.4 verbotene Gegenstände/Waren enthält und in Folge 
von einer Gefährdung der umliegenden Abteile/Bereiche auszugehen ist oder das Abteil nicht vereinbarungsgemäß verwendet wird. 

3.6.2. falls der Vermieter von der Polizei, der Feuerwehr oder einer anderen autorisierten Behörde rechtmäßig aufgefordert wird, das 
Abteil zu öffnen. 

3.7. Der Vermieter ist verpflichtet, ein durch ihn oder durch eine von ihm autorisierte Person geöffnetes Abteil nach Verlassen mit 
einem geeigneten Mittel auf seine Kosten wieder sicher zu verschließen und dem Mieter wieder Zugang zu geben 

4. Nutzung der Abteile und des Geländes durch den Mieter 

4.1. Der Mieter gewährleistet, dass die Güter, die in dem Abteil gelagert werden, sein Eigentum sind oder die Person(en), deren 
Eigentum sie sind, ihm die Verfügungsgewalt über die Güter erteilt hat (haben) und ihm gestattet wurde, die Güter in dem Abteil zu 
lagern. 

4.2. Der Mieter verpflichtet sich keine Nahrungsmittel, verderbliche Waren, keine brennbaren oder leicht entzündliche Stoffe wie Gas, 
Benzin, Lösungsmittel etc., keine unter Druck stehende Gase, Waffen, Sprengstoffe und Munition, keine Chemikalien, radioaktiven 
Stoffe und Giftmüll, kein Asbest oder andere gefährlichen Materialien, kein Material, das Rauch oder Geruch absondert, keine 
verbotenen Substanzen und Gegenstände zu lagern 

4.3. Eine Untervermietung ist nicht statthaft. 

5. Alternatives Abteil 

5.1. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (z.B.: nötige Reparaturen, Umbauten, behördliche Anweisungen, Gefahr in Verzug, etc.) hat 
der Vermieter das Recht, den Mieter aufzufordern, innerhalb von 14 Tagen das gemietete Abteil zu räumen und die Ware in ein 
alternatives Abteil bzw. Lager vergleichbarer Größe zu verbringen. 

5.2. Falls der Mieter dieser Aufforderung nicht fristgerecht entspricht oder ein schnelleres Handeln zwingend notwendig ist, ist der 
Vermieter berechtigt, das gemietete Abteil zu öffnen und die Ware in ein alternatives Abteil bzw. Lager vergleichbarer Größe zu 
verbringen. Die Verbringung erfolgt im Falle der nicht fristgerechten Öffnung durch den Mieter auf Risiko und Kosten des Mieters. 
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5.3. Falls Ware gemäß Ziffer 5.1 in ein vergleichbares alternatives Abteil/Lager verbracht wird, bleibt der bestehende Mietvertrag zu 
gleichen Konditionen aufrecht. Ein Anspruch auf einen erneuten Wechsel in das ursprünglich gemietete Abteil besteht nicht. 

6. Kaution, Miete, Zahlungsbedingungen, Verzug, Sicherungsübereignung 

1. Der Mieter sichert die Ansprüche des Vermieters aus diesem Vertrag unwiderruflich durch Zahlung einer unverzinslichen Kaution in 
der im Vertrag festgelegten Höhe. 

Mit der Unterzeichnung dieses Mietvertrags hat die Firma Rollsrein einmalig, bei der Schufa eine Eigenauskunft für meine Person 
einzuholen. 

2. Die Kaution ist bei Vertragsabschluss beim Vermieter zu hinterlegen; Rückzahlung oder Rückgabe erfolgt innerhalb von 15 Banktagen 
nach Beendigung des Mietverhältnisses und ordnungsgemäßer Rückgabe der Mietsache durch den Mieter. 

6.2.3. Die erste Mietzahlung ist bei Mietbeginn fällig und umfasst die erste Abrechnungsperiode. Die Fälligkeit der folgenden 
Abrechnungsperioden richtet sich nach dem Mietvertrag. 

6.2.4. Zahlungen werden zuerst auf sonstige Kosten und Nebenkosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf die Mietforderung angerechnet. 

6.2.5. Die Aufrechnung von Gegenforderungen des Mieters gegen Forderungen des Vermieters ist ausgeschlossen, es sei denn, dass die 
Gegenforderung rechtskräftig festgestellt ist oder vom Vermieter nicht bestritten wird. 

6.2.6. Geschäftskunden, die umseitig die Vorsteuerabzugsberechtigung erklärt haben, erklären sich auf Wunsch des Vermieters bereit, 
den qualifizierten Nachweis zu erbringen, dass die angemieteten Flächen/Abteile ausschließlich für Zwecke verwendet werden, die 
gem. § 15 USTG zum (vollständigen) Vorsteuerabzug berechtigen. 

6.3. Verzug, Nicht-Bezahlung des Mietentgeltes, Pfandrecht 

6.3.1. Soweit der Mieter den Mietzins nicht bezahlt, kommt der Mieter in Verzug, es sei denn der Mieter hat die verzögerte Zahlung 
nicht zu vertreten. Im Verzugsfalle kann der Vermieter Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe (§ 288 BGB) in Rechnung stellen. Zusätzlich 
wird eine Bearbeitungsgebühr für internen Aufwand (z.B. Verfassung von Schreiben, interne Kommunikation) in Höhe von € 5,95 fällig, 
wenn eine Zahlung mehr als 7 Tage fällig ist. Dem Mieter ist der Nachweis gestattet, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder 
wesentlich niedriger als die Bearbeitungsgebühr ist . Darüber hinaus hat der Mieter die anfallenden Eintreibungskosten, z.B. 
Inkassobüro- sowie Anwaltskosten zu tragen. 

6.3.2. Falls ein Scheck des Mieters von der Bank nicht akzeptiert wird oder ein vom Mieter autorisierter Bankeinzug nicht ausgeführt 
werden kann, fallen zusätzlich die verrechneten Kosten der Bank an. 

6.3.3. Bezüglich offener Forderungen hat der Vermieter in Ausübung seines Vermieterpfandrechtes das Recht, dem Mieter den Zutritt 
zum Gelände und dem Abteil zu verweigern und ein eigenes Zusatzschloss am Abteil zu befestigen. Diese Maßnahmen können 
unabhängig davon vorgenommen werden, ob der Vermieter den Mietvertrag gekündigt/aufgelöst hat oder nicht. Die Ausübung dieses 
Rechtes berührt nicht die Verpflichtung des Mieters offene Forderungen des Vermieters zu begleichen. 

6.4. Sicherungsübereignung, Ersatzmaßnahmen, Vermieterpfandrecht 

6.4.1. Zur Sicherung der Ansprüche des Vermieters aus dem Mietvertrag überträgt der Mieter dem Vermieter das Eigentum sowie alle 
Anwartschaften an sämtlichen in das Abteil zum Bezugszeitpunkt oder später eingebrachten Waren/Gegenständen („Sicherungsgut“). 
Die Übereignung des Sicherungsguts wirkt erst, wenn der Mieter mit der Bezahlung einer Forderung aus und/oder im Zusammenhang 
mit dem Mietvertrag mehr als 90 Tage ganz oder zum Teil (mindestens jedoch mehr als eine 4-Wochenmiete) im Verzug ist (= 
automatische Beendigung des Mietvertrages nach Mietvertrag). Die Übergabe des Sicherungsguts an den Vermieter wird dadurch 
ersetzt, dass der Mieter das Sicherungsgut für den Vermieter unentgeltlich verwahrt (§ 930 BGB). Übersteigt der Wert der für den 
Vermieter bestehenden Sicherheiten die Forderungen des Vermieters insgesamt um mehr als 10%, so ist der Vermieter auf Verlangen 
des Mieters insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach Wahl des Mieters verpflichtet. 

6.4.2. Die möglichen Ersatzmaßnahmen hinsichtlich der Waren/Gegenstände, welche nach Beendigung des Mietvertrages im Abteil 
verbleiben, sind dem Mietvertrag zu entnehmen. 

6.4.3. Die Ansprüche des Vermieters aus Vermieterpfandrecht bleiben unberührt. 

7. Kündigung des Vertrages 

7.1. Die Kündigungsfrist ist immer zum Ende des Monats, der Vertrag muss spätestens bis 15. des Monats gekündigt werden. Die 
Mindestmietzeit beträgt einen Monat. Für Festanmietungen beträgt die Kündigungsfrist 2 Monate vor Beendigung des Vertrags. 

7.2. Jede Kündigung hat entweder über das Kundencenter der Website unter entsprechendem Formular oder persönlich im Büro 
Kastel, Peter-Sander-Straße 35-39, 55252 Mainz-Kastel zu erfolgen. Die Kündigung muss spätestens bis zum 15. des Monats 
eingegangen sein. Für die Rechtzeitigkeit kommt es nicht auf die Absendung der Erklärung, sondern auf den nachweisbaren Zugang bei 
dem anderen Vertragspartner an. 

8. Beschränkung der Haftung 

Schadensersatzansprüche des Mieters gegen den Vermieter, unabhängig von der Art und unabhängig vom Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen, es sei denn der Vermieter, die gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder Erfüllungsgehilfen des Vermieters haben die 
zu Grunde liegende Pflichtverletzung vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen. Bei einfach fahrlässiger Verletzung von wesentlichen 
Vertragspflichten ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht in 
diesem Sinne ist eine solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Mieter regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht bei schuldhafter Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  
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9. Versicherung 
9.1. Die Pflicht zur Versicherung der eingelagerten Gegenstände/Waren richtet sich nach dem Mietvertrag. 

9.2. Der umseitig abgeschlossene Versicherungsschutz besteht nur für jene Periode, für welche die Versicherungsprämien vom Mieter, 
jeweils im Voraus, bezahlt wurden. 

9.3. Der Mieter verpflichtet sich, die eingelagerten Gegenstände auf Ihren Wiederbeschaffungswert zu versichern. 

10. Öffnung eines Abteils, Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses 

10.1. Die beiden Parteien vereinbaren bereits jetzt, dass ein, nach den Bestimmungen dieses Vertrages durch den LA durchgeführtes 
Öffnen eines Abteils nicht rechtswidrig ist, und ausdrücklich gestattet ist. 

10.2. Für den Fall einer vertragsgemäßen Kündigung nach Pkt. 7 schließen beide Parteien bereits jetzt einen außergerichtlichen 
Räumungsvergleich ab, der mit Wirksamwerden der Kündigung in Kraft tritt. 

10.3. Die Anwendung des § 545 BGB, Stillschweigende Verlängerung des Mietvertrages, wird ausgeschlossen. 

11. Allgemeine Vertragsbestimmungen 

11.1. Der Mieter ist verpflichtet, jede Änderung seiner Adresse dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen. 

2. Die Tatsache, dass dem Vermieter die Adresse des Mieters nicht bekannt ist, wird vermutet, wenn ein vom Vermieter an 

ieter an dessen letzte angegebene Adresse gerichtetes Einschreiben mit dem Vermerk „unzustellbar“ zurückkommt 

oder eine Anfrage beim Einwohnermeldeamt unter der letzten angegebenen Adresse des Mieters ohne Erfolg ist. 

 

11.2. Der Mietvertrag (Rechte und Pflichten) geht beiderseits auf die Rechtsnachfolger über. Der Vermieter kann im Wege 
des Vertragspartnerwechsels durch einen neuen Vermieter ohne Zustimmung des Mieters ersetzt werden. 

11.3. Es gelten nur die in diesem Mietvertrag festgehaltenen Bedingungen. Sonstige Zusatzvereinbarungen bzw. mündliche 
Nebenabreden bestehen keine. 

11.4. Auf dem Gelände des Vermieters gilt die Straßenverkehrsordnung. Allen Anweisungen des Vermieters ist Folge zu leisten. 

11.5. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Wiesbaden, sofern beide Parteien Kaufleute, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. 

11.6. Sollte eine Bestimmung dieses Mietvertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht den Bestand der übrigen 
Vertragsbestimmungen. Die Parteien verpflichten sich die unwirksamen Bestimmungen durch wirksame, die dem wirtschaftlichsten 
Sinn am ehesten entsprechen, zu ersetzen. 

Der Mieter wird darauf aufmerksam gemacht, dass er eine Lagermöglichkeit in der ersten Etage des Lagers angemietet hat. Die 
jeweilige Lagerbox ist nur über eine Hebebühne und fahrbare Treppen zugänglich. Aus Sicherheitsgründen ist die Nutzung der 
Hebebühne und fahrbaren Zugangstreppen sowie der Hebevorrichtungen nur durch zwei Personen gestattet. 

Die Nutzung der Hebebühnen und vom Vermieter zur Verfügung gestellten Zugangstreppen und Hebevorrichtungen sowie 
Rollwagen erfolgt ausschließlich auf eigenes Risiko des Mieters sowie auf das Risiko der ihn begleitenden Personen. 

Der Mieter bestätigt, dass er eine Einweisung vom Vermieter erhalten hat und das ihm bekannt ist, dass die Nutzung der von 
ihm angemieteten Lagerbox nur durch mindestens zwei Personen gleichzeitig erfolgen darf. Er bestätigt ferner, dass er eine 
Einweisung des Vermieters in die zu Verfügung gestellten fahrbaren Zugangstreppen, Hebebühnen, Hebevorrichtungen 
sowie Rollwagenwagen erhalten hat und das er mit der Nutzung der Hebebühne und dieser Gegenstände vertraut ist. 

 

Ich bin darüber informiert, dass meine Lagerbox nach Einlagerung bewegt und versetzt wird. Das Einlagerungsgut wird so eingelagert, 
dass keine Schäden dadurch entstehen können. Für entstandene Schäden haftet die Firma Rollsrein nicht. Der Einlagerer ist 
verpflichtet, bewegliche oder elektronische Teile an hochempfindlichen Geräten wie z.B. Waschmaschinen, Plattenspielern, Fernseh-, 
Radio- und Hi-Fi Geräten, EDV-Anlagen fachgerecht für den Transport sichern zu lassen. Zur Überprüfung der fachgerechten Sicherung 
ist die Firma Rollsrein nicht verpflichtet. Bei technischen Problemen insbesondere bei Problemen mit dem Zugang übernehmen wir 
keine Haftung. 

   11.7 Der Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist Wiesbaden. 

 

 
Lastschriftvereinbarung: Geht die Lastschrift auf Verschulden des Mieters zurück, wird für diesen Vorfall ein Betrag von € 13,50 
fällig (Retourkosten der Bank plus Bearbeitungsgebühr). Der Mietzins ist spätestens am 1. Tag der jeweiligen Abrechnungsperiode 
im Voraus fällig. Er wird spätestens 3 Arbeitstage vor Fälligkeit fakturiert. Für verspäteten Zahlungseingang wird eine 
Bearbeitungsgebühr von bis zu € 50,00 im Einzelfall fällig. 

 
 

FOTO und VIDEOÜBERWACHUNG 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass durch die Eingabe des Zugangspins und den Eintritt in den Lagereingang 

(Türen oder Rolltore) ein Sicherheitsfoto gemacht wird. Dadurch kann festgehalten werden, ob Ihr Zugangspin 
widerrechtlich genutzt oder missbraucht wird. Dies dient zu Ihrer eigenen und unserer Sicherheit für den Fall von 

Schaden-, Versicherungs-, Einbruchs-, und Diebstahlfällen. 
Außerdem sind unsere Lager im Treppenhaus-, Rampen-, Gangbereich videoüberwacht. 
 

 

 
Ich habe die AGB gelesen und akzeptiere sie hiermit. 

 
Unterschrift………………..……………………………….…………Mieters Ort…………………..…………….…… Datum………….……..…………….. 


